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DER REKTOR UND DER KANZLER 

RUNDSCHREIBEN   

Stichwort: Nummer: Datum: 

Dienstzeitregelung Karneval unter Berücksichtigung der  
Pandemie 
 

H 2022-01 02.02.2022 

 Dez./Abt. u. Zeichen: Telefon: 

      5.0 - dau 94025 
 Bitte beachten: Die folgenden Rundschreiben werden für ungültig erklärt: 

Stichwort/e:       Nummer/n:       Datum:       
 

Bitte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt geben: 
 durch Umlauf  durch Aushang  nach Kenntnisnahme hinfällig 
 Aufnahme in die Rundschreiben-Datenbank im RWTH-Web 

 

Verteiler: 
Universitätsprofessorinnen/Universitätsprofessoren 

Hochschuldozentinnen/Hochschuldozenten 

Universitätsbibliothek 

Hochschularzt 

Hochschulsportzentrum 

IT-Center 

Gemeinschaftslabor für Elektronenmikroskopie 

Zentrum für Lern- und Wissensmanagement 

Fakultäten 1 bis 8 

Praktikantenämter der Fakultäten 4 und  6 

Herrn Werz, Verwaltung d. Universitätsklinikums 

Dezernate und Abteilungen der Hochschulverwaltung 

Personalräte 

Gleichstellungsbeauftragte 

Schwerbehindertenvertretung 

Sprecher/in der Wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen 

Sprecher/in der Beschäftigten in Technik und Verwaltung 

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) 
 

 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf Grund der pandemiebedingten Situation zeichnet sich ab, dass der übliche Saalkarneval sowie die 
Karnevalsumzüge auch dieses Jahr nicht stattfinden werden. Dennoch gibt es in vielen Kommunen, 
Vereinen, Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen Überlegungen, das Brauchtum an den Karne-
valstagen unter Beachtung des Infektionsschutzes im Freien zu pflegen. Da auch die RWTH sich zu 
diesem Brauchtum bekennt, ist der Rosenmontag in diesem Jahr wieder dienstfrei. 
 
Es gelten somit die üblichen Regelungen: 
 
Am Rosenmontag, dem 28. Februar 2022, ist dienstfrei. Es ist jedoch aufgrund tarif- und beamtenrecht-
licher Regelungen zu beachten, dass der dienstfreie Rosenmontag auf den Urlaub anzurechnen ist, 
wenn er in einen laufenden Urlaub fällt. Dies bedeutet: bei Inanspruchnahme des Freitags und des Kar-
nevalsdienstags als Erholungsurlaub wird auch der Rosenmontag als Erholungsurlaub angerechnet. 
 
Am Karnevalsdienstag, dem 1. März 2022, bleibt es den Leiterinnen und Leitern der einzelnen Hoch-
schuleinrichtungen überlassen, ihren Bediensteten ab 12.00 Uhr dienstfrei zu geben, wenn dies dienst-
lich vertretbar ist. Die ausfallende Arbeitszeit ist für diesen Tag nachzuholen oder vorzuarbeiten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
         In Vertretung 
Gez.         Gez. 

 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. U. Rüdiger  Thomas Trännapp 


